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öffentlich 

 

Vorlage 

Betreff 

Richtlinie Einnahmeaufteilung 

Organisation Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag Datum lfd. Nr. BPL 

AöR O/IX/2019/0641 08.11.2019   13 

 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Sitzungstermin Ergebnis 

Unternehmensbeirat der VRR AöR Empfehlung 25.11.2019  

Ausschuss für Investitionen und Finanzen der 

VRR AöR 

Empfehlung 29.11.2019  

Verwaltungsrat der VRR AöR Entscheidung 04.12.2019  

     

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Unternehmensbeirat und der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfehlen dem 

Verwaltungsrat folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Verwaltungsrat beschließt die als Anlage vorgelegte Richtlinie zur Einnahmenaufteilung 

im VRR.  

 

Begründung/Sachstandsbericht: 

Für die Einnahmenaufteilung der Jahre ab 2020 sind Änderungen in der Richtlinie zur Ein-

nahmenaufteilung im VRR notwendig. Der Facharbeitskreis „Wirtschaftliche Angelegenhei-

ten“ hat in seiner Sitzung am 31.10.2019 die Anpassung der als Anlage beigefügten Richtli-

nie zur Einnahmenaufteilung einstimmig empfohlen. 

Die letzte Anpassung der Richtlinie zur Einnahmenaufteilung im VRR wurde vom Verwal-

tungsrat im Dezember-Sitzungsblock 2016 beschlossen. In dem vorgelegten Richtlinienent-

wurf sind neben redaktionellen Änderungen folgende wesentliche Anpassungen enthalten: 
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 Fortführung der Härtefallausgleichsregelung ab 2020 und Einbeziehung von Regelun-

gen für neue Unternehmen bzw. Unternehmen, die Leistungen von anderen Unter-

nehmen übernehmen. 

 Präzisierung von Regelungen aufgrund der verbundweiten Einführung der elektroni-

schen Erhebung. 

 Konkretisierungen und Anpassungen aufgrund von Erfahrungen und Beschlüssen zur 

Einnahmenaufteilung aus den letzten Jahren. 

 Anpassungen aufgrund geänderter Verträge mit Kooperationspartnern und neuer Ti-

cketangebote. 
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